
Frauenarzt 
stellt 

Mutterpass aus; 
regelmäßige 

Vorsorge 
wichtig

Krankenkasse 
über 

voraussichtlichen 
Geburtstermin 

informieren

frühzeitig 
Hebamme 

kontaktieren 
(Vorsorge, 

Kurse, 
Nachsorge)

Auswahl der 
Entbindungsklini
k (Info-Abende, 
Hebammengesp

räch, 
Arztgespräch)

wenn Eltern nicht 

verheiratet oder 

alleinerziehend: 
vorgeburtliche 

Vaterschaftsaner-
kennung (Standesamt, 

Jugendamt oder 
Notar), Sorgerechts-

erklärung (Jugend-amt 
oder Notar)

Anträge auf 
Kindergeld 

und 
Elterngeld 
vorbereiten

Infoblatt Schwangerschaft und Geburt

Vor der Geburt:

Krankenkasse und 
Arbeitgeber über 

Schwangerschaft/ 
voraussichtlichen 

Geburtstermin 
informieren 

(Mutterpass)

bei geringem 
Einkommen: 

Stiftungsgeld über 
Schwanger-

schaftsberatung
beantragen

Mutterschaftsgeld 
bei der Kranken-

kasse beantragen 
(ca. 33. Schwanger-

schaftswoche), 
Arbeitgeber zahlt 

Zuschuss

formlosen Antrag 
auf Elternzeit beim 
Arbeitgeber stellen 

(7 Wochen vor 
Mutterschutzende, 

Väter 7 Wochen vor 
Elternzeitbeginn)

Leistungen vom Jobcenter:

Schwangerenmehrbedarf beantragen 
(Hauptantrag stellen bzw. 
Veränderung mitteilen)

und

Einmalleistung bei Schwangerschaft 
und Geburt beantragen 
(Umstandskleidung, 
Babyausstattung)

ergänzend

Stiftungsgelder „Bundesstiftung 
Mutter und Kind“

(Informationen und Antragstellung 
über die 
Schwangerschaftsberatungsstellen)

Leistungen vom Sozialamt:

§ 6 AsylbLG : besondere Bedarfe 
aufgrund von Schwangerschaft und 
Geburt beantragen (und ggf. 
Mehrbedarf)

ergänzend 

Stiftungsgelder „Bundesstiftung Mutter 
und Kind“ (siehe oben)

alle: mit 

Arbeit:

mit Leistungen vom 

Sozialamt oder 

Jobcenter:

Geburtsurkunde/ 
Geburtsregister-

eintrag 
(Standesamt des 

Geburtsortes)

Willkommenspaket 
abholen 

(Standesamt)

Kind wird durch 
Standesamt beim 
Bürgerbüro ange-
meldet und erhält 
per Post Steuer-
Identifikations-

nummer

wenn Eltern nicht 

verheiratet oder 

alleinerziehend: 
Vaterschaftsanerkennung 

(Standesamt, Jugendamt oder 
Notar), Sorgerechts-erklärung 

(Jugendamt oder Notar)

(nur falls vor der Geburt noch 
nicht geschehen)

Kind 
kranken-

versichern 
(Kranken-

kasse)

Vorsorge-
untersuchunge

n beim 
Kinderarzt

Anträge auf 
Kindergeld mit Steuer-

ID (Familienkasse) 
und Elterngeld 

(Sozial- und 
Wohnungsamt) 

abgeben

Bedarfsanmeldung Kita-Platz 
(https://kitaplatz.magdeburg.de)

beim Sozialamt / 
Jobcenter 

Geburtsurkunde 
vorlegen

Unterstützungs-
gelder für das Kind 
beantragen (ggf. 

Alleinerziehenden-
Mehrbedarf)

Nach der Geburt:

bei Bedarf beantragen:

- Wohngeld (Sozial- und Wohnungsamt)

- Otto-City-Card (Beratung und Beantragung: 

Sozial- und Wohnungsamt)

alle:

Beratung bei einer 

Schwangerschafts-

beratungsstelle zu allen 

genannten und weiteren 
Themen möglich

beim Jugendamt 

(wenn Eltern nicht verheiratet 

oder alleinerziehend):

Eltern nicht verheiratet:

• Vaterschaftsanerkennung 

(Jugendamt, Standesamt 

oder Notar)

• Wunsch nach 

gemeinsamer Sorge für 

das Kind: 

Sorgerechtserklärung (bei 

unverheirateten Eltern 

steht 

das Kind zunächst nur 

unter 

der Sorge der Mutter) 

(Jugendamt oder Notar)

alleinerziehend:

• Bestätigung über alleinige 

Sorge (Negativattest) aus-

stellen lassen 

(Jugendamt)

• ggf. Unterhaltsanspruch 

bzw. Anspruch auf 

Unterhalts-vorschuss 

prüfen lassen (Jugendamt) 

-> Vorlage Vaterschafts-

urkunde (falls vorhanden) 

Ausweise, 

Lohnbescheinigungen des 

Vaters oder ALG II-

Bescheid (falls vorhanden)

Arbeitgeber über 
Geburt informieren

ggf. Steuerklasse und 
Kinderfreibetrag prüfen 

(Finanzamt)

bei Bedarf 
Kinderzuschlag 

beantragen 
(Familienkasse)

bei Ende des 
Arbeitsvertrags: 

möglichst 3 Monate 
vorher Kontakt zur 
Agentur für Arbeit 

aufnehmen

mit 

Arbeit:

Mit Leistungen 

von Sozialamt 

oder Jobcenter:



Anzeige einer Geburt

Beurkundung der Geburt im 

Standesamt innerhalb von 4 

Wochen (i.d.R. persönliche 

Anwesenheit Mutter und 

Vater notwendig) 

=> Terminvereinbarung unter 

geburtsanmeldung@std. 

magdeburg.de oder unter 

0391/ 540 4215

beim Standesamt: Vorlegen von Dokumenten im Original:

nicht miteinander verheiratete Eltern: Geburtsurkunden der Eltern, 

gültige Ausweisdokumente (Reisepass und Aufenthaltstitel, EU-Bürger: 

Identitätskarte), ggf. vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung und 

Sorgeerklärung

verheiratete Kindeseltern: gültige Ausweisdokumente (siehe oben), 

Eheurkunde, Geburtsurkunden der Eltern

geschiedene Kindesmutter: Geburtsurkunde Mutter, gültige 

Ausweisdokumente (siehe oben), ggf. Namensänderungsurkunden, 

Eheurkunde mit rechtskräftigem Scheidungsurteil, ggf. vorgeburtliche 

Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärung sowie Reisepass und 

Geburtsurkunde des anerkennenden Vaters

Eltern: Vorlage der 

Bescheinigung über die 

Anzeige bei Ausländer-behörde 

(Standesamt teilt Aus-

länderbehörde die Geburt 

vorher elektronisch mit)

Standesamt Ausländerbehörde

Klärung Aufenthaltstitel/ Antrag 

auf Asyl

ggf. Antrag auf Asyl: 

Asylbewerberleistungen für 

Kind beantragen (Sozialamt), 

auch wenn Eltern SGB II-

Leistungen beziehen

zu 100 % auf:

• Asylbewerber-

Leistungen

• Jobcenter-Leistungen

• während des 

Asylverfahrens

• Duldung 

(Ausnahmen nur im 

Einzelfall!)

• Kind lebt im 

gemeinsamen Haushalt

• nur ein Elternteil kann 

beantragen

• auch ohne Arbeit

Kindergeld 
(Familienkasse) • beide Elternteile können sich bis zu 14 Monate 

frei untereinander aufteilen

• jedes Elternteil muss eigenen Antrag stellen

• mind. 2 Monate – max. 14 Monate Basis-

Elterngeld

• zu 100 % angerechnet auf:

 Asylbewerber-Leistungen

 Jobcenter-Leistungen

• während des Asylverfahrens

• Duldung (Ausnahmen für 

Erwerbstätige aus Algerien, 

Marokko, Tunesien, Türkei)

• Aufenthaltserlaubnis zum 

Zwecke des Studiums oder 

der Ausbildung

• Aufenthaltserlaubnis zum 

Zwecke der Beschäftigung 

für einen Höchstzeitraum

Elterngeld 
(Sozial- und Wohnungsamt)

• Kind lebt im gemeinsamen Haushalt

• Mindestelterngeld (300 € Basis-Elterngeld/ 150 

€ Elterngeld Plus) oder 

einkommensabhängiges Elterngeld

• In Elternzeit: keine Erwerbstätigkeit oder nicht 

mehr als 30 Stunden pro Woche

• Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis

• Besonderheit: § 23a, §24, § 25 Abs. 3,4,5 

AufenthG erst bei einem erlaubten Aufenthalt 

in Deutschland von 3 Jahren und bei 

Erwerbstätigkeit oder ALG I –Bezug

• in besonderen Fallkonstellationen werden 

Einzel-fallentscheidungen mit dem Land 

Sachsen-Anhalt herbeigeführt

Kindergeld und Elterngeld

!

bei der Familienkasse: 

Vorlage Steueridentifikationsnummer des 

Kindes (Das Kind wird durch das 

Standesamt automatisch beim 

Einwohnermeldeamt angemeldet. 

Daraufhin bekommen die Eltern die Steuer-

ID mit der Post zugeschickt.)

- nur bei geklärter Identität und Nachprüfbarkeit des 

Familienstands der Mutter: Eintrag beider Elternteile in 

die Geburtsurkunde (bei Beurkundung ohne geklärte 

Identität erhält das Kind den Namen der Mutter)

- Das Fehlen von Identitätsdokumenten oder der 

Eheurkunde der Eltern können Einfluss auf die 

Beurkundung der Geburt und die Beantragung von 

Leistungen haben.

- teilweise verschiedene Namen der Kinder, wenn sie in 

verschiedenen Ländern geboren sind oder weil Pässe 

Namen verschieden aufführen

- Für das Kind kann nach der Geburt entweder ein 

Asylantrag gestellt werden oder ihm wird abhängig vom 

Aufenthaltstitel der Eltern ebenfalls ein Aufenthalt 

gewährt. Mit einem Asylverfahren können Kinder 

unabhängig von den Eltern einen Aufenthaltstitel 

bekommen.

- Kinder haben nach der Geburt die Möglichkeit, bis zu 

sechs Monate auf Grundlage des Aufenthaltstitels ihrer 

Eltern Leistungen vom Jobcenter zu erhalten. In dieser 

Zeit kann ein Asylantrag gestellt oder ein Aufenthaltstitel 

abhängig vom Aufenthalt der Eltern gewährt werden.

- Wenn für das Kind Asyl beantragt wurde, rechtzeitig 

Leistungen im Sozial- und Wohnungsamt beantragen! 

(Sozial- und Wohnungsamt zahlt erst ab 1. Tag der 

Antragstellung Asylbewerberleistungen, nicht 

rückwirkend) 

- Kindergeld, Elterngeld und Leistungen nach SGBII oder 

AsylbLG müssen zeitnah beantragt werden, da sonst 

Schulden entstehen können!

- Die Versicherung der Mutter über eine Krankenkasse ist 

wichtig, da Familien sonst sämtliche Kosten für 

Hebammen, Ärzte, Krankenhäuser etc. selbst zahlen 

müssen.

beim Sozial- und Wohnungsamt:

Vorlage Ausweise, Geburtsbescheinigung für Elterngeld, ausgefüllter Antrag 

mit Einkommensnachweisen

Sonderfälle/ mögliche Probleme

Anspruch

kein 
Anspruch

wird 

angerechnet

Allgemein

Anspruch
kein 

Anspruch

Anzeige der Geburt binnen 

einer Woche beim 

Standesamt (durch Kliniken 

oder bei Hausgeburten 

innerhalb von 3 Tagen 

persönlich beim 

Standesamt)

mailto:geburtsanzeige@std.magdeburg.de


BERATUNGSSTELLEN FÜR 

SCHWANGERE UND FAMILIEN
Gesundheits- & Veterinäramt 

Schwangeren- und Mütterberatung

Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg, Zimmer 147

Tel.: 0391/ 540 6053

pro familia Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg

AWO Schwangerenberatung

Thiemstraße 12, 39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/ 406 8050

Stadtmission Schwangerenberatung

Leibnizstraße 4, 39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/ 532 4927

Caritas Schwangerenberatung

Karl-Schmidt-Straße 5c, 39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/ 408 0512

Bundesstiftung Mutter und Kind: 

Anträge auf finanzielle Unterstützung können nur bei einer 

Schwangerschaftsberatungsstelle im Wohnort gestellt werden

BÜRGERBÜROS MAGDEBURG

BürgerBüros: Behördennummer 115

BürgerBüro Mitte

Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg 

BürgerBüro Süd

Bördepark, Salbker Chaussee 67, 39118 Magdeburg

BürgerBüro Nord

Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg

BürgerBüro West

Bruno-Beye-Ring 50, 39130 Magdeburg 

BEHÖRDEN
Jobcenter Magdeburg

Otto-v.-Guericke-Straße 12a, 39104 Magdeburg

Hotline: 0391/ 562 1777 

Standesamt Magdeburg                                          

Humboldtstraße 11, 39112 Magdeburg

Tel.: 0391/ 540 42 15

Sozial- & Wohnungsamt

Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg

→ Elterngeldstelle

Hotline: 0391/ 540 3670 oder -71

Familienkasse Magdeburg

Hohepfortestraße 37, 39104 Magdeburg

Hotline: 0800/ 455 5530 

Finanzamt Magdeburg

Tessenowstraße 10, 39114 Magdeburg

Hotline: 0391/ 885 12

Agentur für Arbeit

Hohepfortestraße 37, 39114 Magdeburg

Hotline: 0800 / 455 5500

Kita-Beratung

Wilhelm-Höpfner-Ring 1, 39116 Magdeburg, Zimmer 

223 Tel.: 0391/ 540 3131

Vaterschaft/ Unterhalt/ Beurkundungen/ 

Unterhaltsvorschuss 

Julius-Bremer-Straße 8, 39104 Magdeburg 

Behördennummer 115

Wohngeld

Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 

Hotline: 0391/ 540 3670 oder 0391/ 540 3671

Otto-City-Card

Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 

Hotline: 0391/ 540 3670 oder 0391/ 540 3671

Günstige Baby- und

Kinderkleidung

Baby- und Kleinkindershop der Stiftung

netzwerk leben

Karl-Schmidt-Straße 4, 39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/ 401 8249 und 0391/ 534 2411

Landeshauptstadt Magdeburg

Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit

Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 

Tel.: 0 391.540 6717

E-Mail: koordination.integration@stadt.magdeburg.de 

www.magdeburg.de/integrationsportal

Stand: Januar 2022

ZENTRALE ANLAUFSTELLE FÜR 

KINDER UND JUGENDLICHE

PERSÖNLICHE BERATUNG FÜR 

ELTERN, KINDER & JUGENDLICHE

ERZIEHUNGSBERATUNG

KINDERÄRZTE

KINDERÄRZTE- UND JUGENDÄRZTLICHER 

NOTDIENST, NOTFALLSPRECHSTUNDE

NOTFALLAMBULANZ DER 

KLINIKEN

ÖFFENTLICHE

GESUNDHEIT

BERATUNG ALLGEMEIN

GEBURTSKLINIKEN

Wichtige Ansprechpartner und 
Adressen

Bereitschaftsdienstpraxis, Leipziger Str. 44, 39120 
Magdeburg, Haus 60a, Tel.: 039167-25333

Mo/ Di/ Do 19:00 – 22:00 Uhr
Mi/ Fr 14:00 – 22:00 Uhr
Sa/ So/ Feiertag 08:00 – 22:00 Uhr


